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Warum die Rürup-Rente besser ist als ihr 
Ruf und sich auch für Nicht-Selbständige 
eignen kann 
Frankfurt/Main, 30. Juni 2020 – Die Rürup- oder Basisrente wurde im Jahr 2005 für Selbstän-
dige, denen staatlich geförderte Vorsorgeformen wie die Riester-Rente oder die betriebliche 
Altersvorsorge nicht zugänglich sind, eingeführt. Deren Idee: Sparer können die dort einge-
zahlten Beiträge als Sonderausgaben steuerlich geltend machen, was die Steuerzahlung re-
duziert. Doch gab es in der Vergangenheit auch zahlreiche Kritikpunkte an dem Modell. Dazu 
zählten unter anderem mangelnde Flexibilität, fehlende Vererbbarkeit oder zu hohe Kosten. 
„Bei näherer Betrachtung relativieren sich jedoch einige dieser Kritikpunkte“, urteilt Profes-
sor Dr. Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des Financial Planning Standards Board Deutsch-
land e.V. (FPSB Deutschland). „Und wer sich das genau durchrechnet und die Möglichkeiten, 
die diese Form der Altersvorsorge bietet, richtig nutzt, für den kann sich diese staatlich ge-
förderte Anlageform im Rahmen der finanziellen Vorsorgeplanung lohnen.“ Allerdings muss 
jeder Sparer auch prüfen, ob das im Einzelfall gilt. Einen ersten Hinweis darauf kann der On-
line-Rechner auf der Verbraucherwebsite des FPSB Deutschland (www.frueher-planen.de) lie-
fern. Wer darüber hinaus genau wissen möchte, ob und in welcher Form diese Vorsorgeart 
zur eigenen Planung passt, sollte sich an die vom FPSB Deutschland zertifizierten CERTIFIED 
FINANCIAL PLANNER® (CFP®) wenden. Sie sind aufgrund der Standesregeln des Verbandes 
zu einer objektiven Beratung verpflichtet. Anleger können deshalb sicher sein, dass diese 
Finanzexperten objektiv und ausschließlich im Sinne ihrer Kunden beraten.     

Selbständige hierzulande sind dem Risiko der Altersarmut besonders stark ausgesetzt. Das hat die 
OECD im vergangenen Jahr in einer Studie festgestellt. Während Selbstständige in den 36 OECD-
Ländern im Schnitt auf etwa 80 Prozent des Bruttorentenniveaus vergleichbarer Angestellter kom-
men, sind es in Deutschland gerade mal 50 Prozent. Allerdings steht dieser Berufsgruppe mit der 
Basis- oder Rürup-Rente eine staatlich geförderte Altersvorsorge zur Verfügung, die diese kaum 
nutzen. Dabei kann sich das lohnen, wie das Institut für Vorsorge und Finanzplanung, das IVFP, in 
einer Berechnung festgestellt hat. Ausgangspunkt ist, dass aktuell die dort eingezahlten Beiträge zu 
90 Prozent steuerlich ansetzbar sind und dieser Satz bis 2025 auf 100 Prozent steigt.  

Wer 2020 nun einmalig 9.000 Euro einzahlt, kommt beim aktuellen Spitzensteuersatz von 46,12 Pro-
zent auf eine Steuerersparnis von 4.151 Euro. Zwar fällt dafür die Besteuerung bei Bezug der Rente 
an. Doch wer 2025 in den Ruhestand geht, für den liegt der Besteuerungsanteil laut der IVFP-Ana-
lyse nur bei 85 Prozent. Das heißt, diese 15 Prozent sind und bleiben auch in den Folgejahren steu-
erfrei.  
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„Zudem gilt es zu bedenken, dass der persönliche Steuersatz im Ruhestand in der Regel niedriger 
ist als in der Ansparphase, weshalb sich die Rechnung lohnen kann“, ergänzt Prof. Tilmes, der neben 
seiner Vorstandstätigkeit auch Academic Director Finance & Wealth Management an der EBS Exe-
cutive School, Oestrich-Winkel, ist.  

Bessere Ergebnisse durch Kapitalmarktinvestments 

Diese Differenz zwischen der Abzugsfähigkeit und der Besteuerung in der Auszahlphase macht die 
Rürup-Rente auch für die Generation der über 50jährigen attraktiv. Das ist ein weiteres Ergebnis der 
IVFP-Analyse. Ein 58-Jähriger mit noch fünf Beitragsjahren kann im Schnitt mit einem abzugsfähigen 
Prozentsatz von 92 Prozent in der Ansparphase rechnen. In der Auszahlung aber wird er nur mit 84 
Prozent besteuert. Damit kommt er auf ein ‚Steuerplus‘ von acht Prozentpunkten. Und da der jährlich 
ansteigende abzugsfähige Höchstbetrag derzeit bei 25.046 Euro für Ledige liegt und für Verheiratete 
bei 50.092 Euro, kann die Basisrente auch für Gutverdiener, die hohe Beiträge zurücklegen können, 
interessant sein. 

„Vorteilhaft ist zudem“, erklärt Prof. Tilmes, „dass die Basisrente in Form einer fondsgebundenen 
Rentenversicherung oder als Fondssparplan abgeschlossen werden kann. Und das ist, da so rendi-
teträchtigere Investments getätigt werden können, gerade im aktuellen Niedrigzinsumfeld besonders 
wichtig. Die fondsgebundene Variante mit einem Aktienanteil kann dort, wo es zur Vorsorge passt, 
deshalb auch besonders attraktiv sein.“ Zusammen mit dem bereits dargestellten steuerlichen Vorteil 
kann das attraktive Renditen bringen. Aufgrund der oben beispielhaft errechneten Steuerersparnis 
ergibt sich laut dem IVFP nach Kosten dabei sogar ein Puffer von 30 Prozent. Das heißt, die Wert-
papiere können 30 Prozent im Wert verlieren, bis der Anleger das eingesetzte Eigenkapital erreicht.  

Trotz Vorteile: Auch bei der Basisrente kommt es auf den individuellen Fall an 

Und schließlich relativieren sich auch die Kritikpunkte bei genauerer Betrachtung. Zum Beispiel, dass 
die Rürup-Rente als lebenslange Leibrente konzipiert ist und eine Kapitalauszahlung oder eine Ver-
tragskündigung also nicht vorgesehen sind. Unter Umständen ist dies sogar hilfreich, da sonst die 
Versuchung groß wäre, die angesparte Summe für andere Dinge als für die Altersvorsorge zu ver-
wenden. Und auch die mangelnde Vererbbarkeit ist nicht unbedingt ein Argument, diese nicht abzu-
schließen. So erhalten Ehepartner oder Kinder das vorhandene Kapital zwar nicht als Einmalbetrag 
ausgezahlt. Marktstandard sei hier laut dem IVFP aber die Verrentung des Kapitals oder Restkapitals 
im Todesfall als Leibrente für den hinterbliebenen Ehepartner.  

„Trotz der Vorteile sollte jedem aber klar sein, dass eine solche Basisrente auch in die Altersvorsorge 
passen muss“, erklärt Prof. Tilmes. „Ob dies der Fall ist, muss jeder Anleger individuell für sich, 
idealerweise im Rahmen einer gründlich durchdachten Finanzplanung, klären.“ Um eine erste Indi-
kation zu bekommen, lohnt es sich, dies mit dem Online-Rechner zur Basisrente auf www.frueher-
planen.de auf Basis einiger grundlegender Daten durchzurechnen.  
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Um dann zu entscheiden, ob dies wirklich passt, sollten Sparer dann aber auch ausgewiesene Fi-
nanzexperten wie die vom FPSB zertifizierten CFP® aufsuchen. Sie können darüber hinaus wichtige 
Tipps geben, wie sich Fallstricke beim Abschluss einer Basisrente vermeiden lassen und was sich 
konkret im Einzelfall dafür eignet.  

Über den FPSB Deutschland e.V. 
 
Das Financial Planning Standards Board Ltd. - FPSB ist ein globales Netzwerk mit derzeit 25 Mitglieds-
ländern und mehr als 188.000 Zertifikatsträgern. Das Financial Planning Standards Board Deutschland 
e.V. (FPSB Deutschland) mit Sitz in Frankfurt/ Main gehört seit 1997 als Vollmitglied dieser Organisation 
an. Ziel ist es, den weltweiten Berufsstandard für Financial Planning zu verbreiten und das öffentliche 
Vertrauen in Financial Planner zu fördern.  
 
Aufgabe des FPSB Deutschland ist die Zertifizierung von Finanz- und Nachfolgeplanern nach international 
einheitlich definierten Regeln zu Ausbildung, unabhängigen Prüfungen, Erfahrungs-nachweisen und Ethik. 
Für die Verbraucher ist die Zertifizierung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professional, zum 
CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER-Professional und zum European Financial Advisor 
EFA® ein wichtiges Gütesiegel. Als Prüf- und Begutachtungsstelle für DIN CERTCO und Austrian Stan-
dards Plus hat der Verband zusätzlich über 1.200 Personen seiner rund 1.800 Zertifikatsträger nach DIN 
ISO 22222 (Geprüfter Privater Finanzplaner) zertifiziert. 
 
Der FPSB Deutschland hat den Anspruch, Standards zur Methodik der ganzheitlichen Finanzberatung zu 
setzen. Die Definitionen und Standards der Methodik sind Grundlage für deren Weiterentwicklung, Ausbil-
dung und Regulierung. Um seine Ziele zu erreichen, arbeitet der FPSB Deutschland eng mit Regulierungs- 
und Aufsichtsbehörden, Wissenschaft und Forschung, Verbraucherschützern sowie Presse und interes-
sierter Öffentlichkeit zusammen. 

Ein wichtiges Anliegen des FPSB ist außerdem die Verbesserung der finanziellen Allgemeinbildung. Zu 
diesem Zweck hat der FPSB Deutschland einen Verbraucher-Blog lanciert, der neutral, anbieterunabhän-
gig und werbefrei über alle relevanten finanziellen Themen informiert. Unter www.frueher-planen.de kön-
nen sich Verbraucher regelmäßig über die Themen Vermögensaufbau und Altersvorsorge informieren, 
aufgeteilt in sechs verschiedene Lebensphasen. Zudem finden Anleger dort drei Online-Rechner zur Be-
rechnung der Altersrente und der Basisrente sowie zur Optimierung der Fondsanlage.   

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.fpsb.de 
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